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§ 23 HeizKG Zwischenermittlung;
Überschüsse und Fehlbeträge

 HeizKG - Heizkostenabrechnungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.03.2023

1. (1)Im Fall eines Wärmeabnehmerwechsels kann der scheidende oder der neue Abnehmer verlangen, daß auf

seine Kosten eine Zwischenermittlung der auf das Nutzungsobjekt entfallenden Verbrauchsanteile vorgenommen

wird.

2. (2)Eine Zwischenermittlung hinsichtlich Raumwärme kann entweder durch eine Zwischenablesung oder durch

eine dem Stand der Technik entsprechende Hochrechnung erfolgen. Die verbrauchsunabhängigen Kosten sind

nach gleich hohen monatlichen Anteilen zu berechnen.

3. (3)Eine Zwischenermittlung hinsichtlich Warmwasser kann entweder durch eine Zwischenablesung oder durch

eine dem Stand der Technik entsprechenden Hochrechnung – allenfalls anhand des entsprechenden

Vorjahresverbrauchs – erfolgen. Die verbrauchsunabhängigen Kosten sind nach gleich hohen monatlichen

Anteilen zu berechnen.

4. (4)Eine Zwischenermittlung hinsichtlich Raumkälte kann entweder durch eine Zwischenablesung oder durch eine

dem Stand der Technik entsprechende Hochrechnung erfolgen. Die verbrauchsunabhängigen Kosten sind nach

gleich hohen monatlichen Anteilen zu berechnen.

5. (5)Fehlbeträge, die sich aus der Abrechnung ergeben, sind von demjenigen nachzuzahlen, in dessen

Nutzungszeitraum der jeweilige Fehlbetrag angefallen ist. Überschüsse kann nur derjenige zurückfordern, in

dessen Nutzungszeitraum der jeweilige Überschuss angefallen ist. Wird bei einem Abnehmerwechsel keine

Zwischenermittlung vorgenommen, so ist der Verbrauch nach gleich hohen monatlichen Anteilen und nur

insoweit zu berücksichtigen, als der Abnehmerwechsel während der der Rechnungslegung unmittelbar

vorangegangenen Abrechnungsperiode eingetreten ist.

6. (6)Endet das Nutzungsverhältnis während der Abrechnungsperiode, so hat der scheidende Abnehmer dem

Abgeber seinen neuen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt bekanntzugeben; in diesem Fall ist dem

Abnehmer die Information über die nächste Abrechnung an die angegebene Anschrift zu übersenden. Unterläßt

der scheidende Abnehmer diese Bekanntgabe, so genügt für eine gehörige Rechnungslegung ihm gegenüber die

Zusendung der Information über die Abrechnung an die Anschrift des Nutzungsobjekts.
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